BESCHÄFTIGUNG VON DEL MITARBEITERN –

GRUNDSÄTZE DER ARBEITSBEDINGUNGEN UND KONDITIONEN

-INFORMATIONSBLATT-

Das vorliegende Informationsblatt, dessen Vorschriften auf nach deutschen Sozial- und Arbeitsgesetzen beschäftigte BFG Arbeitnehmer (DEL)Anwendung finden,  hat keine rechtliche Bindung. Die Arbeitnehmer sind gehalten, die Bestimmungen des TVAL II, des Bundespersonalvertretungsgesetzes sowie der vereinbarten Verwaltungsanweisungen zu prüfen, ehe Maßnahmen in den nachstehend genannten Bereichen getroffen werden. 
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	Probezeit

Probezeit für alle Beschäftigten – 3 Monate. Während der Probezeit können beide Parteien schriftlich kündigen und zwar mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen zum Ende des Kalendermonats.

Kündigungsfrist

Nach Beendigung der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 4 Wochen zum Ende des  Kalendermonats. Dies gilt sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Bei einem Beschäftigungsverhältnis von mehr als 6 Monaten muß der Arbeitgeber eine Kündigungsfrist von 2 Monaten zum Ende des Kalendermonats einhalten. Je nach Dauer der Beschäftigung ist eine Frist von bis zu 7 Monaten einzuhalten.

Gehalt/Lohn

Zahlbar monatlich – am letzten Arbeitstag. 

Anwesenheitsnachweis

BFG Formular 24)

Mit Ihrer Unterschrift unter dem monatlich auszufüllenden Anwesenheitsnachweis bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben. Das Formular muß vom direkten Vorgesetzten gegengezeichnet werden. 

Lohnabrechnung

Am Ende eines jeden Monats erhalten Sie eine Lohnabrechnung. Sie enthält Angaben über die regelmäßigen Bestandteile des Monatsverdienstes.  

Mehrarbeit und andere nicht regelmäßige Zahlungen erfolgen zum Ende des folgenden Abrechnungsmonats. 

Gruppenversicherung

(betriebliche Altersversorgung)

Sie haben teil an einer nicht beitragspflichtigen betrieblichen Altersversorgung (Victoria Versicherung). Diese betriebl. Altersversorgung ist auf die Einmalzahlung einer Versicherungssumme bei Eintritt des Rentenalters von 65 Jahren ausgelegt. Beim Tod eines Beschäftigten zahlt die Versicherung die fällige Summe 
Urlaub
Jährlich 30 Tage (Jan bis Dez) – bei 5 Tage Woche. 36 Tage bei 6 Tage Woche. (Bei weniger als 5 Tagen pro Woche fragen Sie bitte Ihre örtliche GLSU).
Bildungsurlaub
5 Tage pro Jahr, vorausgesetzt die von den Bundesländern vorgegebenen Voraussetzungen sind erfüllt. 

Sonderurlaub

(aus familiären Gründen) 
Abhängig von den Umständen bis zu drei Tagen. Bitte fragen Sie die für Sie zuständige GLSU. Eventuell wird eine ärztliche Bescheinigung benötigt. 
Übertragung von Jahresurlaub

Die Übertragung von Urlaub ist nur in Fällen gestattet, in denen dringende betriebliche oder persönliche Gründe (eine lang andauernde Erkrankung u.s.w.) verhindern, daß der Urlaub bis zum 31. Dezember genommen wurde. Mit Zustimmung des OC der GLSU muß der Urlaub bis zum 31. März angetreten werden.
Arbeitsunfähigkeit/

Abwesenheit vom Dienst 

Am ersten Tag der Abwesenheit ist der direkte Vorgesetzte telefonisch zu informieren. Falls die Abwesenheit auf  Arbeitsunfähigkeit zurückzuführen ist, können Sie gebeten werden eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des behandelnden Arztes beizubringen. Bitte fragen Sie  Ihre GLSU nach den Bedingungen und dem vorgeschriebenen Zeitrahmen.    

Die Bescheinigungen müssen unverzüglich zugestellt werden. Sollte dies nicht geschehen, könnte dies den Verlust Ihres Gehalts/Lohns zur Folge haben. 

Arbeitsunfähigkeit/

Lohnfortzahlung

Unter der Voraussetzung, daß das vorgeschriebene Verfahren eingehalten wurde, werden Lohn oder Gehalt 6 Wochen lang weiter gezahlt (12 Wochen bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten). Nach dieser Zeit erfolgt die Zahlung durch die Krankenkasse. 

Krankengeldzuschuss
Im Anschluss an die Entgeltfortzahlung hat der Arbeitnehmer nach einer anrechenbaren Beschäftigungszeit von einem Jahr Anspruch auf Krankengeldzuschuss bis zu einer Dauer von höchstens 12 Wochen. Bitte rufen Sie Ihre GLSU an.
 
	als  Einmalbetrag an die erbberechtigten 

Angehörigen des Arbeitnehmers aus. Abhängig von den Einzelumständen können an Arbeitnehmer, die vor Erreichen des Rentenalters ausscheiden und die mindestens 5 Beschäftigungsjahre zurückgelegt haben Zahlungen vorgenommen werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass evtl. Steuerabzüge erfolgen oder Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden.
Vermögenswirksame Leistungen
Nach einer Beschäftigungszeit von 6 Monaten haben Sie Anspruch auf  die beitragsfreie Zahlung  vermögenswirksamer Leistungen. Diese belaufen sich auf €26.59 pro Monat. Der Betrag wird auf ein Sparkonto Ihrer Wahl überwiesen. Wir weisen darauf hin, dass Teilzeitbeschäftigte evtl. einen geringeren Betrag erhalten.   

Stufenerhöhungen
Allgemeine Richtlinien
Angestellte im ‚C‘ Tarif:

Bei Eintritt Stufe 1

Nach 2-6 Monaten Stufe 2

Nach 9 Monaten Stufe 3

Nach  24 Monaten
jeweils Stufe 4 – 6

Nach 36 Monaten vor Erreichung der Endstufe erfolgt die Bezahlung nach Stufe 7.

Schichtzulage
Je nach Arbeitsbeginn und Schichtplan kann die Zahlung einer Schichtzulage fällig werden. Beschäftigte im ‚Z‘ Tarif erhalten keine Schichtzulage. 

Arbeit and Sonn- und Feiertagen
Sonntag: Zulage von 25% vorausgesetzt, es wird innerhalb der gleichen, der vorhergehenden oder der nachfolgenden Arbeitswoche ein arbeitsfreier Tag gewährt. Anderenfalls beträgt der Zuschlag 50%. Feiertagszuschlag: 50%, vorausgesetzt es wird in der gleichen, der vorhergehenden oder der nachfolgenden Arbeitswoche ein freier Tag gewährt. Anderenfalls beträgt der Zuschlag 100%.

Nachtarbeit
Abhängig vom Tarif wird zwischen  21 und 6  Uhr ein Zuschlag von 25% gezahlt. 

Einsatz außerhalb des normalen Dienstortes

Reisekosten und Tagegeld

Kilometergeld
Falls kein militärischer Transport zur Verfügung steht und die Benutzung des eigenen Fahrzeugs genehmigt wurde, wird für autorisierte Dienstreisen ein Kilometergeld gezahlt.

Eigenes Auto   €0.30 per km

Eig. Motorrad  €0.13 per km

Für Mitreisende, die ebenfalls Anspruch auf offizielle Transportmittel haben, werden pro km zusätzliche € 0.02 gezahlt.

Tagegeld für mehrtägige Dienstreisen  *
Voller Tag €24

Mindestabwesenheit von   8 Std.  €12
Mindestabwesenheit von 12 Std. € 24
Tagegeld für eintägige Dienstreisen  
Mindestabwesenheit von   8 Std. €8
Mindestabwesenheit von 12 Std. €14

Wird die Verpflegung gestellt verringert sich dieser Betrag um:

15% für das Frühstück

30% für das Mittagessen

30% für das Abendessen.

Zuschläge zum Tagegeld für eintägige Reisen werden evtl.  fällig für Auslandsreisen sowie Reisen mit UKBC oder Militärpersonal. Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrer GLSU oder dem Lohnbüro. 

Unterkunft/Übernachtung

Wird bei einer mehrtägigen Dienstreise Unterkunft benötigt, erhalten die Arbeitnehmer einheitlich €17 pro Nacht. 

Nachweisbare Hotelkosten, die diesen Satz übersteigen, werden voll bezahlt (und schließen die vorstehend genannten €17 ein).

Wird die Unterkunft kostenlos zur Verfügung gestellt entfällt die Zahlung für Übernachtungskosten. 
Falls eine von einem Militärkasino ausgestellte Rechnung die Unterkunft in Rechnung stellt, werden € 17 gezahlt.
Andere Auslagen können bei Vorlage der Quittungen erstattet werden.
Zeitliche Begrenzung von Erstattungsanträgen:

a. Fehlerhafte Berechnung der Bezüge – 6 Monate

b. Andere Erstattungsanträge einschließlich Reisekosten und Tagegeld – 3 Monate


	Mehrarbeit
Wochentags: Grundvergütung plus 25%. Falls Freizeitausgleich (TOIL) gewährt wird, 

ist lediglich ein Zuschlag von 25% zu zahlen.

In beiden Fällen ist der 25%ige Zuschlag für die ersten fünf Stunden in der Woche zu zahlen; danach erhöht sich die Zulage auf 30%.

Sonntags: Grundvergütung + 25% + 50% Sonntagszuschlag. 

Falls Freizeitausgleich gewährt wird werden lediglich 25% + 50% gezahlt. 

Feiertag: Grundvergütung + 25% + 100% Zuschlag. Falls Freizeitausgleich gewährt wird werden nur 25% plus 100% gezahlt. 

Teilzeitbeschäftigung
Ein Ersuchen um Teilzeitbeschäftigung wird gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen erwogen. 

Gleitzonenregelung
Sollte Ihr Bruttoverdienst zwischen €400 - € 800 liegen, fallen Sie unter die so genannte Gleitzonenregelung. Hierbei wird zur Absenkung der Beitragsbelastung des Arbeitnehmers innerhalb dieser Gleitzone der zu zahlende Beitrag zu den Sozialversicherungen nicht vom tatsächlichen Arbeitsentgelt, sondern von einem geringeren Arbeitsentgelt berechnet. 
Bitte fragen Sie in Ihrem GLSU nach der entsprechenden Erklärung  zur geltenden Gleitzonenregelung, da Sie auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichten und die Rentenbeiträge, die vom Arbeitgeber gezahlt werden, aufstocken können. 
Sonderzahlungen
Allgemeine Richtllinien

Urlaub:

Das Urlaubsgeld beträgt 2% des Einkommens der zurückliegenden 12 Monate. Auszahlbar am 31. Mai eines Jahres. Am 1. Mai müssen zu diesem Zweck  12 Monate zusammenhängende Dienstzeit zurückgelegt sein. 

Weihnachten

Das Weihnachtsgeld beträgt 6,34% des Einkommens der vergangenen 12 Monate. Auszahlbar am 30. November eines Jahres. Am 31. Oktober müssen 6 zusammenhängende Monate Dienstzeit zurückgelegt sein. 

c.    3 Monate nach Beendigung des              Beschäftigungsverhältnisses werden Erstattungsanträge nicht mehr entgegen genommen.

. 

Sicherheit
Es wird erwartet, dass Sie sich den Sicherheitsprüfungen und Einschränkungen an Ihrem Arbeitsplatz unterwerfen. 

Es könnte sein, dass Sie in gewissen Abständen um Angabe persönlicher Daten zwecks Überprüfung gebeten werden.

Bewerbung um andere Posten

Falls innerhalb von BFG andere Posten ausgeschrieben werden, haben Sie das Recht sich um diese Stellen zu bewerben. Falls Ihre Stelle bedroht ist oder Sie aufgrund der Streichung einer Stelle bzw. der Streichung von mehreren Stellen unter Kündigung stehen werden Sie, falls Sie für bestimmte Stellen geeignet sind, bevorzugt behandelt. 

Sozialauswahl
Im Falle einer Kürzung der Personalstärke in Ihrer Dienststelle werden Sie in ein soziales Auswahlverfahren eingebunden, mit dem die am wenigsten geschützten Mitarbeiter der jeweiligen Dienststelle ermittelt werden. Arbeitnehmer, die älter sind als 21 Jahre und mindestens 2 Jahre beschäftigt waren, haben möglicherweise Anspruch auf eine Abfindungszahlung.
Einkommensschutz
Falls Sie im Zuge eines sozialen Auswahlverfahrens eine geringer bezahlte Stelle annehmen müssen, oder Ihre Leistungsfähigkeit durch einen Betriebsunfall eingeschränkt wird, kann Einkommensschutz gewährt werden. 

Beschwerden

Beschwerden sollten sie in erster Linie Ihrem direkten Vorgesetzten vortragen und versuchen, Probleme auf dieser Ebene zu lösen. Falls dies fehlschlägt, sollten Sie bei Ihrer GLSU oder der Betriebsvertretung Rat suchen. In allen Fällen, in denen Sie Beschwerde führen oder bei denen die Beschwerde gegen Sie gerichtet ist, sollten Sie die Betriebsvertretung um Rat bitten und/oder um die Anwesenheit eines ihrer Vertreter bei Gesprächen/Befragungen bitten. 

Ausbildung/Schulung
Das LEC Ausbildungszentrum in Herford wurde eingerichtet, um Sie hinsichtlich der auf Sie zutreffenden Arbeitskonditionen und Beschäftigungsbedingungen sowie im Bereich der guten  Personalführung zu schulen. Einzelheiten erhalten Sie über die Telefonnummer Herford (82)3770. All Kurse
Werden in englischer Sprache abgehalten. 

 


	LEC SUPPORT SERVICES WEBSEITE – www.lecsupport.bfgnet.de

	Die Homepage hat eine zweifache Funktion. Zunächst gibt sie dem Benutzer die Möglichkeit die Garnison, den Standort oder die Dienststelle, für die er sich interessiert auszuwählen.  Entsprechend ihrer Wahl haben die Benutzer damit die Möglichkeit Stellenangebote und die entsprechenden Arbeitsplatzbeschreibungen einzusehen. Zweitens sind aus dem Internet die Beschäftigungskonditionen und die Kursangebote in Herford sowie Änderungen bei der Entlohnung und der Zulagen zu ersehen.


